
? Illegale DownloaDs 

Illegal ist das anbieten der Dateien, 
wenn der anbieter keine erlaubnis 
vom Urheber hat. Das Runterladen 
für rein private Zwecke ist aber 
trotzdem erlaubt – solange die Ko-
pie nicht von einer „offensichtlich 
rechtswidrig hergestellten Vorlage“ 
gemacht wird. Klingt schwammig? 
Ist es auch. Deshalb streiten sich 
Unterhaltungsindustrie, nutzer und 
gerichte auch so oft über das The-
ma illegale Downloads. 

D TaUschböRsen 

Peer-to-Peer-netzwerke verbinden 
mehrere computer über das Internet 
miteinander. so wird der austausch 
von Dateien zwischen den nutzern 
ermöglicht, das Filesharing. Die File-
sharing-netzwerke nennt man auch 
Tauschbörsen. sie sind in der Regel 
dezentral organisiert, das heißt, alle 
Koordinations- und Verwaltungsauf-
gaben übernehmen die nutzer, die 
Peers, selbst. Das macht es schwie-
rig, jemanden für illegale Downloads 
rechtlich verantwortlich zu machen. 

=FIlehosTeR  

Im gegensatz zu den Tauschbörsen 
gibt es bei Filehostern einen anbie-
ter. Der stellt den nutzern im Inter-
net Platz zur Verfügung, auf den sie 
große Dateien hochladen können.  
Privatpersonen nutzen Filehoster, um 
dort Filme, bücher und Musik hoch-
zuladen und anderen zur Verfügung 
zu stellen. Dabei kommt es oft zu 
Urheberrechtsverletzungen. Deshalb 
haben Filmindustrie, Verlagsverbän-
de und Plattenfirmen Filehoster wie 
Rapidshare schon wiederholt ver-
klagt. Die anbieter argumentieren, 
sie würden nur den Platz zur Verfü-
gung stellen und könnten unmöglich 
alle Daten kontrollieren. 

Mir
doch
legal!

§RechTslage  

Das gesetz ist nicht eindeutig, 
was illegale Downloads an-
geht. Die Unterhaltungsindus-
trie versucht immer wieder, 
gegen anbieter von Tausch-
börsen und Filehostern vor-
zugehen. Die gerichte urteilen 
unterschiedlich. Zum beispiel 
entschied das oberlandes-
gericht hamburg 2009, dass 
Rapidshare nicht als Täter für 
Urheberrechtsverletzungen 
verantwortlich ist, wohl aber 
verhindern muss, dass ge-
schützte Dateien hochgeladen 
werden. Kurz später urteilte 
das oberlandesgericht Düs-
seldorf, dass Rapidshare genau 
das, nämlich die Kontrolle der 
Daten, nicht zuzumuten sei. 
bestimmt nicht das letzte ge-
richtsverfahren zu der Frage. 


